
Verwaltungsratswahl im Bistum Fulda 
Kandidatenvorschlag/ Ergänzungsvorschlag 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis 
zur Aufstellung als Kandidat/in für die 
Wahl zum Verwaltungsrat und nehme 
ggf. die Wahl an. Ich wurde darauf 
hingewiesen, dass Personenbezogene 
Daten der Kandidaten zur 
Verwaltungsratswahl lt. Wahlordnung 
durch Aushang veröffentlicht werden. 
Für weitergehende Veröffentlichungen 
bedarf es einer ausdrücklichen 
Einwilligung. Weitere Informationen 
finden sich in den 
Datenschutzhinweisen zur PGR-Wahl 
gem. §§ 14 ff KDG (Kirchliches 
Datenschutzgesetz).“ 

 
Der Verwaltungsrat stellt eine Vorschlagsliste (Kandidatenliste) auf. Diese 
kann auf Antrag von mindestens 20 wahlberechtigten 
Gemeindemitgliedern ergänzt werden (Ergänzungsvorschlag n. § 6 
Wahlordnung). Der Antrag darf nicht mehr Namen enthalten als Mitglieder 
zu wählen sind. Die Ergänzungsvorschläge müssen innerhalb von 2 
Wochen, nachdem die Vorschlagsliste des Verwaltungsrates ausgehängt 
wurde, eingereicht werden. 
 
Als Kandidat/in bzw. Kandidaten für die Wahl zum Verwaltungsrat 
am 27./28. April 2024 schlage ich vor: 

Name, Vorname, Anschrift Unterschrift 

1.   

2.   

3.   

 

Vorname, Name, Anschrift der vorschlagenden Person 

 

Datum, Unterschrift der vorschlagenden Person 
(Dieser Kandidatenvorschlag muss bis zum ________  bei Ihrem Pfarramt abgegeben sein) 
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